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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.03.1985

Norm

VersVG §8

Rechtssatz

Der Grundsatz, daß die verspätete Kündigung eines Versicherungsvertrages unverzüglich zurückgewiesen werden

muß, gilt nicht für Anträge auf Änderung eines Vertrages, es sei denn, dieser Antrag kann als Teilkündigung gewertet

werden.
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